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Unterhandlungen zu treten, dass es aber eine eventuelle Theilnahme ausschliess
lich dem Gotthard zuwenden werde.

Eine solche Erklärung würde die Schweiz. Alpenbahnfrage sofort auf einen 
neuen fruchtbaren Boden stellen u. nothwendig sofort folgende Wirkungen 
haben:

a. Alle ändern Concurrenzprojecte würden verschwinden, sobald ihnen die 
Unterstützung des Auslandes entzogen ist; die sämmtlichen Interessen würden 
sich dem Gotthard zuwenden und die Bildung einer Ausführungsgesellschaft 
wäre gesichert.

b. Der Schweiz. Bundesrath würde in die Lage versetzt, in der Sache activ auf
zutreten, weil nach der Bundesverfassung (art. ...)3 nur ihm die Unterhandlung 
über Propositionen des Auslandes zukommt. Eine solche Erklärung von Seite des 
Auslandes und nur diese allein kann ihm die Freiheit der Action verschaffen, die 
ihm sonst durch die Gesetzgebung geradezu untersagt ist.

3. Laissé libre par Welti. Il s ’agit vraisemblablement de l ’article 10 delà  Constitution de 1848.
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C O N S EIL  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 8 mars 18691

872. Hr. Bundesrath Dr. Dubs, Spezialdelegirter i. S. der Schweiz.-ital.
Verträge; Protokoll der Ratifikationsauswechslungen p° litterar. u. künstl.

Eigenthum.

Der bisherige Spezialdelegirte in Sachen der italienischen Verträge, Hr. Bun
desrath Dr. Dubs, legt den Entwurf eines Protokolls vor, welches bei Anlass der 
Auswechslung der Ratifikationen der Verträge zwischen der Schweiz. Eidgenos
senschaft und dem Königreiche Italien vom 22. Juli 18682 abgefasst werden soll 
und welches folgende Erklärungen enthalten und von den beiderseitigen Abge
ordneten unterzeichnet werden soll.

1. Zur Beseitigung eines von der Regierung des Kantons Graubünden erhobe
nen Zweifels über die Auslegung des Art. 19 des Handelsvertrages wird erklärt, 
dass dieser Artikel nicht die Wirkung haben soll, um auch die zwischen dem Kan
ton Graubünden und S. M. dem König von Sardinien unterm 9. Januar und 
12. Juli 1818 abgefasste Konvention über den Bau und Unterhalt der Bernhardi
nerstrasse und die zwischen dem Kanton Graubünden und dem Gubernium 
Sr. k.k. apostolischen Majestät in der Lombardei unterm 1. August 1818 abge-

1. Absent: V. Ruff y.
2. ROIX,pp. 6 1 0 -6 5 3 .
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schlossene Übereinkunft über den Bau und Unterhalt der Splügenstrasse aufzu
heben.

2. In Erläuterung der Art. 3 u. 12 der Übereinkunft über den gegenseitigen 
Schuz des litterarischen und künstlerischen Eigenthums wird bestimmt, dass die 
Frist von drei Monaten für Einregistrirung derjenigen Werke, welche den Schuz 
dieses Vertrages beanspruchen, für die schon vor Abschluss dieses Vertrages 
publizirten Werke mit demjenigen Tage zu laufen beginnen soll, an welchem in 
jedem der beiden Länder die Verträge publizirt werden.

3. Die h. kontrahirenden Staaten erklären sich mit Bezug auf die Bestimmung 
des Art. 4 des Vertrages über die Niederlassungs- und Konsularverhältnisse dar
über einverstanden, dass die unterm 10./21. Dezember 18663 zwischen den 
Regierungen der beiden Staaten getroffene Übereinkunft betreffend beidersei
tige Befreiung der Angehörigen des ändern Staates von Zwangsanleihen mit dem 
29. Oktober 1873 ausser Kraft treten soll, in der Meinung jedoch, dass immerhin 
auch von diesem Zeitpunkte an die beiden Staaten sich gegenseitig auf dem Fusse 
der meistbegünstigten Nation fortbehandeln werden.

4. Gemäss einer von der h. Schweiz. Bundesversammlung gefassten Schluss- 
nahme wird schweizerischerseits das lezte Lemma des Art. 17 des Niederlas
sungs- und Konsularvertrages so ausgelegt werden, dass Streitigkeiten, welche 
zwischen den Erben eines in Italien verstorbenen Schweizers hinsichtlich seines 
Nachlasses entstehen könnten, vor den Richter des Heimatortes des Erblassers 
gebracht werden sollen, mit welcher Auslegung die italienische Regierung sich 
völlig einverstanden erklärt.

Die Regierungen der h. kontrahirenden Staaten sind einverstanden, dass dieses 
Protokoll als ein integrirender Bestandtheil des Vertragswerkes mitangesehen 
und gleich demselben vollzogen werden soll.

So geschehen in Bern den ...
Der Entwurf wurde genehmigt.
Ferner ist nach Anhörung des Berichts des Hrn. Spezialabgeordneten vom 

26. Februar a. c. über die Mittheilung des Hrn. Minister Pioda in Florenz vom 
23. Februar4, nach welchem Hr. Ständerath Stoppani die Frage in Florenz zur 
Sprache gebracht habe, ob der Nachdruk von litterarischen und künstlerischen 
Werken, die vor der Publikation der Verträge mit Italien publizirt wurden, auch in 
Zukunft freigestellt bleibe, beschlossen worden:

es sei Hr. Bundesrath Dubs ermächtigt, unter den von ihm näher bezeichneten 
Voraussezungen in dem beim Austausch der Ratifikationen aufzustellenden Pro
tokoll zu stipuliren, dass die Frist von drei Monaten zur Einregistrirung für die 
früher publizirten Werke mit dem Datum der Veröffentlichung des Vertrages 
beginnen soll und dass alsdann je nach dem Ergebnisse die beiden Regierungen 
sich über die Sicherung der Rechte älterer Nachbildungen weiter verständigen 
werden.

Die Regierungen beider Staaten werden jedoch im gemeinsamen Einverständ- 
niss nach Ablauf obiger Frist die geeigneten Verfügungen treffen, um die unge-

3. Non reproduit. Cf. E 2 /150 . Cf nos49, 50, 52.
4. Non retrouvée.
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hinderte Zirkulation der schon gedrukten oder anderweitig reproduzirten Exem
plare derjenigen Werke zu sichern, deren Reproduktion für die Zukunft unter
sagt ist.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, B. Hammer, 
au Président de la Confédération, E. Welti

R Berlin, 8. März 1869

Den Handelsvertrag betreffend habe ich jüngst mit Herrn Delbrück wieder eine 
Besprechung gehabt, als deren Resultat ich Ihnen folgendes mitzutheilen die 
Ehre habe.

Durch eine bezügliche Zeitungsnotiz aus der Schweiz veranlasst, wollte ich mir 
darüber Gewissheit verschaffen, ob eine Erklärung von analogem Inhalt, wie 
Art. 17 des Ital.-schweiz. Handelsvertrages1, preussischer Seites ins Schlusspro
tokoll zugelassen werden würde und stellte, mich auf obigen Zeitungsartikel 
berufend, an Herrn Delbrück eine hierauf bezügliche nicht officielle Anfrage. 
Herr Delbrück erwiederte mir sofort, dass nach seiner persönlichen Auffassung 
ein allfälliges Begehren um Aufnahme einer solchen Erklärung nur geeignet 
wäre, den Abschluss des Handelsvertrages zu verzögern — beziehungsweise zu 
vereiteln. Schon bei den letztjährigen Unterhandlungen wäre die Aufnahme einer 
solchen Erklärung bei Preussen auf einen entschiedenen Widerstand gestossen 
und es sei ihm über eine Änderung der Ansichten preussischerseits nichts 
bekannt.

Es ist kein Zweifel, dass Preussen, obgleich für eine Überschienung der Schwei
zeralpen sich interessirend, dennoch vorläufig in dieser Beziehung die sog. Politik 
der «freien Hand» noch bewahren will. Ich halte es für angemessen, Ihnen hier
von Mittheilung zu machen.

Von den süddeutschen Regierungen hat bereits Würtemberg seine Zustim
mung zu der von uns vorgeschlagenen Fassung des Artikels 8 erklärt.

Das Bundeskanzleramt wünscht auch zu wissen, welchen Vollzugstermin die 
Schweiz dem Handelsvertrag zu geben wünsche. Vorbehältlich bundesräthlicher 
Genehmigung äusserte ich meine Ansicht dahin, dass der Zusammentritt der 
Schweiz. Bundesversammlung im July es ermöglichen werde, den Vertrag schon 
auf 1. August oder spätestens 1. Sept. in Kraft treten zu lassen, und erbitte in die
ser Hinsicht bestimmte Weisung.

1. RO IX, pp. 603—604. Concernait la liaison ferroviaire à travers les Alpes suisses.
2. Dans la dernière partie du rapport, Hammer demande des instructions.
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